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1.  Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers  

 
1.1  Die Leistungen müssen, wenn nichts anderes vereinbart ist, mindestens den allgemein an-

erkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, einschließlich der 
Grundsätze und Voraussetzungen für einen späteren wirtschaftlichen Betrieb des Bau-
werks/der baulichen Anlage und den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen so-
wie den örtlichen Verhältnisse Rechnung tragen. 

 
1.2  Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften für 

das öffentliche Bauwesen sowie die vertraglichen Regelwerke in der jeweils geltenden Fas-
sung zu beachten.  

 
1.3  Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde 

des Auftraggebers nicht gemindert.  
 
1.4  Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unter-nehmer- oder Lie-

feranteninteressen vertreten, es sei denn, der Auftraggeber stimmt ausdrücklich schriftlich 
zu. Er hat gemäß seinem Berufs- und Standes-recht im Rahmen des Vertrages ihm übertra-
gene Vermögensbetreuungs-pflichten ausschließlich für den Auftraggeber wahrzunehmen.  

 
1.5  Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehörige oder wirtschaftlich verbundene Person 

dürfen in einem von ihm vertragsgemäß betreuten Vergabeverfahren für einen Bewerber 
oder Bieter tätig sein, es sei denn, dass dadurch für den Auftragnehmer kein Interessens-
konflikt besteht oder sich die Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren 
auswirken.  

 
1.6  Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen mit seinem eigenen Büro zu er-

bringen. Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauft-
ragung an Nachunternehmer zulässig.  

 
1.6.1  Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu 

verlangen, wenn dieser auf Grund seiner bisher erbrachten Leistungen nicht mehr das Ver-
trauen des Auftraggebers hat. Der Auftraggeber kann darüber hinaus eine Ergänzung des 
Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in 
ausreichendem Maße eine rechtzeitige Planung oder einen störungsfreien Bauablauf ge-
währleisten.  

 
1.6.2  Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftrag-

geber nicht den Anforderungen, kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung 
widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des Nachunternehmers 
selbst übernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachun-
ternehmer mit der Leistung beauftragt.  

 
1.7  Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auf-

traggebers zu erfüllen und etwaige Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen; er hat seine vereinbarten Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbei-
tung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. Die Haftung 
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des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch die 
Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch 
den Auftraggeber nicht eingeschränkt. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewis-
sern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen.  

 
 Etwaige Forderungen von Dritten, insbesondere von Trägern öffentlicher Belange, hat der 

Auftragnehmer unverzüglich dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Die Haftung des Auf-
tragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch Anerken-
nung oder Zustimmung des Auftraggebers nicht eingeschränkt.  

 
1.8  Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstellung der baulichen Anlage 

fordert, hat der Auftragnehmer mit zu übernehmen, es sei denn, sein Büro ist auf derartige 
Leistungen nicht eingerichtet. Die Vergütung ist vor Leistungsbeginn schriftlich zu vereinba-
ren. Das Gleiche gilt für Änderungen der vereinbarten Leistung; in solchen Fällen richtet sich 
das Honorar nach den Ermittlungsgrundlagen für die vereinbarten Leistungen, wenn die Par-
teien im Vertrag keine anderen Abrechungsgrundlagen für diese Fälle vereinbart haben.  

 
1.9  Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die vertraglich vereinbarte 

Kostenobergrenze eingehalten wird. Unabhängig von der Beachtung der Kostenobergrenze 
hat der Auftragnehmer alle Möglichkeiten zur Einsparung von Kosten für Bau und Betrieb 
unter Beachtung der vorgegebenen Quantitäts-, Qualitäts- und Terminziele unter Wahrung 
des vom Auftraggeber gebilligten Planungskonzeptes auszuschöpfen.  

 
 Er hat dabei die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowohl beim Bau als 

auch beim Betrieb einzeln wie im Zusammenhang zu beachten. Die Planung muss Betriebs-
abläufe funktionell optimieren und ermöglichen, die künftigen Betriebs- und Unterhaltungs-
kosten des Objektes in Abhängigkeit von den funktionalen Nutzungszielen gering zu halten.  

 
 Baukosten dürfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die absehbaren Betriebs-, 

Verbrauchs- oder Instandhaltungskosten so steigen, dass die Einsparungen dadurch ausge-
glichen werden. Wird für den Auftragnehmer erkennbar, dass der vorgegebene Kostenrah-
men nicht ausreicht, so hat er über diesen Umstand den Auftraggeber unverzüglich schrift-
lich zu unterrichten und mögliche Einsparungen aufzuzeigen.  

 
1.10  Der Auftragnehmer darf Daten, die ihm der Auftraggeber zur Erfüllung seiner vertraglichen 

Leistungen zur Verfügung stellt, nur für diese Zwecke nutzen. Eine darüber hinausgehende 
Nutzung ist nicht gestattet. Der Auftragnehmer hat Sorge dafür zu tragen, dass Dritte keinen 
unberechtigten Zugriff auf diese Daten nehmen können und Bedienstete die Daten weder für 
ihre eigenen Zwecke nutzen, noch Dritten zugänglich machen.  

 
 
2.  Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Betei-

ligten  

 
2.1  Weisungsbefugt gegenüber dem Auftragnehmer ist nur die mit der Vertragsdurchführung 

betraute Stelle des Auftraggebers, sofern im Einzelfall nichts anderes schriftlich vereinbart 
ist.  

 
2.2  Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über die Leistungen, die andere 

fachlich Beteiligte zu erbringen haben und übermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage 
des Ablaufplans vereinbarten Termine.  

 
2.3  Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber umfassend über den Stand der Planung und die 

planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Ziele zu unterrichten, Auskunft 
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über den vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vor-
gaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.  

 
2.4  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftrag-

ten Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass 
diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen können.  

 
2.5  Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden können, ist der 

Auftragnehmer verpflichtet, dies unverzüglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und 
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

 
2.6  Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 

Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüg-
lich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen.  

 
2.7  Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich über Umstände zu unterrichten, aus 

denen sich Ansprüche gegen mit der Ausführung beauftragte Unternehmen oder gegen 
fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben können. Der Auftragnehmer hat den Auf-
traggeber bei der Geltendmachung seiner Ansprüche zu unterstützen; die Geltendmachung 
erfolgt durch den Auftraggeber.  

 
2.8  Der Auftraggeber trifft auf Anforderung des Auftragnehmers Entscheidungen so rechtzeitig, 

dass es zu keinen Behinderungen bei der Ausführung kommen kann.  
 
 
3.  Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer  

 
3.1  Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektüberwachungspflichten berechtigt und ver-

pflichtet, die ausführenden Unternehmen zur vertragsgemäßen Ausführung ihrer Leistungen 
anzuhalten und ihnen gegenüber die Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Aus-
führung ihrer Leistungen erforderlich sind.  

 
 Soweit Anordnungen zu treffen sind, die zusätzliche Vergütungsansprüche der ausführen-

den Unternehmen begründen können, hat er den Auftraggeber unverzüglich vorab zu unter-
richten; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Baube-
triebs bleibt davon unberührt.  

 
3.2  Über Ziff. 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen für 

den Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere für den Abschluss, die Änderung und 
Ergänzung von Verträgen sowie für die Vereinbarung neuer Preise.  

 
 
4.  Herausgabeanspruch des Auftraggebers  

 
4.1  Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrags angefertigten sämtlichen Unterlagen sind 

an den Auftraggeber ohne besondere Vergütung herauszugeben; sie werden dessen Eigen-
tum.  

 
4.2  Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverzüglich nach 

Erfüllung oder Beendigung seines Vertrages zurückzugeben. Zurückbehaltungsrechte, die 
nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen.  

 
4.3  Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur 

Verfügung gestellten Daten in seinem DV-System zu löschen.  
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5.  Urheberrecht  

 
5.1  Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder 

in Teilen urheberrechtlich geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf 
Nutzung, Änderung und Veröffentlichung dieser Werke nach Ziff. 5.1.1 bis 5.1.4.  

 
 Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtgesetzes sind solche Unterlagen und 

Bauwerke anzusehen, die eine persönliche, geistige Schöpfung des Auftragnehmers darstel-
len und einen so hohen Grad an individueller ästhetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass 
sie aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens herausragen.  

 
 Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, 

dass die von ihm im Rahmen des Auftrages erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urhe-
berrecht unterliegen.  

 
5.1.1  Der Auftraggeber darf die Unterlagen für die im Vertrag genannte Baumaßnahme und das 

ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dürfen auch 
für eine etwaige Wiederherstellung des ausgeführten Werkes benutzt werden.  

 
5.1.2  Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des 

Auftragnehmers ändern, wenn die vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwägung 
im Einzelfall ergeben hat, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Ge-
brauchsinteresse des Auftraggebers zurücktreten muss. In diesem Fall wird der Auftragge-
ber den Auftragnehmer über das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, inner-
halb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher 
Weise er mit einer Änderung einverstanden ist.  

 
5.1.3  Müssen am ausgeführten Werk Mängel, die insbesondere eine Gefahr für die Sicherheit 

darstellen oder die Nutzung des Gebäudes beeinträchtigen und die nicht ohne eine Ände-
rung des ursprünglichen Werkes behoben werden können, beseitigt werden, kann der Auf-
traggeber das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern. Ziff. 5.1.2. 
Satz 1 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des 
Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausführung tritt. 
Soweit möglich, wird er den Urheber vor Ausführung hören.  

 
5.1.4  Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragneh-

mers. Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Auftraggebers.  

 
5.1.5  Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach Ziff. 5.1.1bis 5.1.3 im Rahmen des § 34 Ur-

heberrechtsgesetz auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten 
übertragen.  

 
5.2  Liegen die Voraussetzungen von Ziff. 5.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen für 

die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und 
ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur 
Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.  

 
 Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zu-

stimmung des Auftraggebers.  
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 Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfügung über 
das Grundstück Berechtigten übertragen.  

 
5.3  Der Auftragnehmer haftet dafür, dass die von ihm erbrachten Leistungen frei von Rechten 

Dritter – insbesondere von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten – sind, die die Nut-
zung der Leistungen durch den Auftraggeber ausschließen oder einschränken. Wird die ver-
tragsgemäße Nutzung durch Schutzrechtsverletzungen Dritter beeinträchtigt oder untersagt, 
ist der Auftragnehmer verpflichtet, nach seiner Wahl entweder die Leistungen in der Weise 
zu ändern oder zu ersetzen, dass die Schutzrechtsverletzung entfällt, gleichwohl aber den 
vertraglichen Bedingungen entspricht, oder das Nutzungsrecht zu erwirken, so dass die 
Leistung vom Auftraggeber uneingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten vertragsgemäß 
genutzt werden können.  

 
 Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber auf erstes Anfordern von den Ansprüchen frei, 

die ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten gegen den Auftraggeber geltend 
macht. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, wenn gegen ihn Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten geltend 
gemacht werden.  

 
 
6.  Öffentlichkeitsarbeit  

 
6.1  Der Auftragnehmer hat die ihm bei der Vertragserfüllung bekannt gewordenen Vorgänge, 

Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Be-
endigung aller Leistungen unbegrenzt fort.  

 
 Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfüllung der Vertragspflichten beauftragt, 

zur Verschwiegenheit im Sinne von Satz 1 und 2 zu verpflichten.  
 
6.2  Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorhe-

riger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben. Die Planungs- und Kostendaten der 
Baumaßnahme dürfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden; Ziff. 2.5 
und 5.2 bleiben davon unberührt. Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu 
leiten.  

 
 
7.  Leistungsverzögerungen  

 
7.1  Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbrin-

gung anzuhalten und Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tätigkeiten 
nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortführt. Verzögert der Auftragnehmer eine Leistung, für die 
keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Leis-
tungserbringung setzen. Hält der Auftragnehmer diese Frist nicht für angemessen, hat er 
unverzüglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen 
Zeitraum für die Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der 
Auftraggeber entscheidet unter Würdigung der vom Auftragnehmer genannten benötigten 
Zeitdauer.  

 
7.2  Der Auftragnehmer hat Behinderungen unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er diese Anzei-

ge, obwohl ihm das nach den Umständen möglich gewesen wäre, hat er nur dann Anspruch 
auf Berücksichtigung behindernder Umstände, wenn dem Auftraggeber die entsprechenden 
Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hätte kennen müssen.  
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8.  Vergütung  

 
8.1  Notwendige Überarbeitungen der Leistungsergebnisse bei unveränderten Zielvorgaben und 

bei nur unwesentlich veränderten Forderungen des Auftraggebers begründen keinen An-
spruch auf zusätzliche Vergütung.  

 
8.2  Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensätze durch Vo-

rausschätzung des Zeitbedarfs als Fest- oder Höchstbetrag zu berechnen. Ist eine Voraus-
schätzung des Zeitbedarfs nicht möglich, so sind die Honorare nach dem nachgewiesenen 
Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensätze zu berechnen.  

 
8.3  Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau be-

zeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter 
sind dem Auftraggeber wöchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.  

 
 Unterlässt der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende 

Mehraufwendungen des Auftraggebers bei der Prüfung, z.B. durch die Einschaltung eines 
sachverständigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu tragen.  

 
 
 
9.  Abrechnung / Zahlungen  

 
9.1  Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen für nachgewiesene Leis-

tungen in angemessenen Zeitabständen oder nach Zahlungsplan einschließlich Umsatz-
steuer gewährt.  

 
9.2  Eine Teilschlusszahlung einschließlich Umsatzsteuer wird für in sich abgeschlossene, ver-

tragsgemäß erbrachte Teilleistungen gewährt, wenn dies im Vertrag vereinbart ist. Die für 
die Berechnung der Vergütung maßgeblichen anrechenbaren Kosten müssen dafür festste-
hen und der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung einreichen.  

 
9.3  Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemäß erbracht sind sowie die für 

die Berechnung der Vergütung maßgebenden anrechenbaren Kosten feststehen, hat der 
Auftragnehmer seine vertraglichen geregelten Leistungen prüffähig abzurechnen (Schluss-
rechnung).  

 Er hat die Schlussrechnung übersichtlich aufzustellen und die in den Vertragsbestandteilen 
enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der ver-
tragsgemäß erbrachten Leistungen (einschließlich Nachweise für Nebenkosten) erforderli-
chen Unterlagen sind der Rechnung im Original beizufügen. Änderungen und Ergänzungen 
des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlan-
gen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.  

 
9.4  Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemäßer Erbringung der 

letzten Leistung eingereicht werden. Reicht der Auftragnehmer eine prüffähige Schlussrech-
nung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafür eine angemes-
sene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf Kosten 
des Auftragnehmers aufstellen.  

 
9.5  Zahlungen werden 30 Tage nach Zugang der prüffähigen Rechnung fällig.  
 
9.6  Wird nach Annahme der (Teil-)Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergütung abweichend 

vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die 
Abrechnung zu berichtigen. Das Gleiche gilt bei Aufmaß-, Rechen-, oder Übertragungs-
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fehlern. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Be-
träge zu erstatten. Sie können sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§818 
Abs.3 BGB) berufen.  

 
9.7  Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leis-

tet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, 
befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe 
von 8 v.H. über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.  

 
 
 
10.  Kündigung  

 
10.1  Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag 

kündigen. Wird der Vertrag aus einem wichtigen Grund gekündigt, den der Auftragnehmer 
nicht zu vertreten hat, hat er Anspruch auf die vereinbarte Vergütung gemäß § 649 Satz 2 
BGB. Die ersparten Aufwendungen werden mit 40 Prozent der Vergütung für die noch nicht 
erbrachten Leistungen pauschaliert. Den Parteien bleibt der Nachweis vorbehalten, dass die 
ersparten Aufwendungen geringer oder höher ausgefallen sind. 

10.2 Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin ver-
tragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu ver-
güten und die für diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.  

 
 Der Auftragnehmer hat die Kündigung zu vertreten, wenn er  

 die vertraglichen Ziele (die Quantitäts- und Qualitätsziele, die Kostenziele, insbesonde-
re die Kostenobergrenze, die Termine/ Vertragsfristen) nicht einhält, ohne daran be-
gründet gehindert zu sein,  

 erkannt hat, dass die Einhaltung der Vertragsziele gefährdet ist, den Auftraggeber je-
doch darüber nicht unverzüglich unterrichtet hat,  

 seine Tätigkeit nicht rechtzeitig aufnimmt, sein gegebenenfalls vorzuhaltendes Baubüro 
nicht ordnungsgemäß personell und/oder sächlich ausgestattet vorhält,  

 mit seiner Leistungserbringung in Verzug gerät (Schuldnerverzug),  

 ohne vorher eingeholte Zustimmung des Auftraggebers Leistungen von Dritten (Nach-
unternehmern) oder von Mitarbeitern seines Unternehmens/Büros ausführen lässt, die 
nicht im gemeinsam abgestimmten Mitarbeiterverzeichnis zum Vertrag aufgeführt sind,  

 gravierend gegen seine Vertragspflichten nach § 2 AVB verstößt  

 in sonstiger Weise wiederholt oder gravierend gegen die ihm vertraglich obliegenden 
Verpflichtungen verstößt, und die jeweils dazu vom Auftraggeber gesetzte angemesse-
ne Frist mit Kündigungsandrohung zur Einhaltung, Nachholung oder Nacherfüllung sei-
ner Verpflichtungen fruchtlos hat verstreichen lassen.  

 
 
10.3  Die Kündigung des Vertrages kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen 

Leistung beschränkt werden. Das gilt auch für innerhalb der einzelnen beauftragten Leis-
tungsstufe zu erbringende Einzelleistungen. Nach Kündigung des Vertrages oder eines Teils 
davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des Auftragnehmers 
für die im Vertrag genannte Baumaßnahme zu nutzen und zu ändern.  

 
 
10.4  Das Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gem. § 314 BGB bleibt 

unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in den gem. 10.2 genannten Fällen vor. 
 

http://dejure.org/gesetze/BGB/649.html
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10.5  Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben insbesondere die An-
sprüche der Vertragsparteien aus den §§ 5 bis 7 sowie Mängel- und Schadensersatzansprü-
che des Auftraggebers unberührt.  

 
 
10.6 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
 
11.  Gewährleistung  

 
11.1  Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers richten sich nach den 

gesetzlichen Vorschriften, soweit nichts anderes vereinbart ist. Hier finden insbesondere die 
gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechtes (§§ 633 ff. BGB) Anwendung. Sie verjäh-
ren in 5 Jahren.  

 
11.2  Die Verjährungsfrist beginnt mit der Erfüllung der letzten nach dem Vertrag noch zu erbrin-

genden Leistung, spätestens mit der Anweisung der Schlusszahlung.  
 
 
 
12.  Haftung  
 

12.1  Die Vertragsparteien haften einander für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden 
ihrer gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Verbindlich-
keiten bedienen (§§ 276, 278 BGB).  

 
12.2  Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die allgemein aner-

kannten Regeln der Technik bzw. gegen den Stand der Technik, soweit dieser vertraglich 
vereinbart worden ist, oder wegen sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflich-
ten, so hat er den Schaden am Bauwerk und die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursach-
ten anderen Schäden in voller Höhe zu ersetzen.  

 
 Im Übrigen haftet er bis zur Höhe der im Vertrag vereinbarten Deckungssummen der Haft-

pflichtversicherung. Der für den Schaden am Ingenieurbauwerk zu leistende Ersatzbetrag 
wird auf den für sonstige Schäden zu leistenden Ersatz angerechnet.  

 
12.3  Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der Besei-

tigung des Schadens beteiligt wird.  
 
12.4  Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, für den auf Grund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen beide Vertragsparteien haften, so gelten für den Aus-
gleich zwischen den Vertragsparteien die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, soweit 
nicht im Einzelnen etwas anderes vereinbart ist. Soweit der Schaden des Dritten nur die Fol-
ge einer Maßnahme ist, die der Auftraggeber in dieser Form angeordnet hat, trägt er den 
Schaden allein, wenn ihn der Auftragnehmer auf die mit der angeordneten Ausführung ver-
bundene Gefahr schriftlich hingewiesen hat.  

 
 Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch Versicherung seiner Haft-

pflicht gedeckt hat.  
 
12.5  Ist der Auftragnehmer einem Dritten gegenüber nach den §§ 823 ff BGB zum Schadenersatz 

verpflichtet, so trägt er im Verhältnis zum Auftraggeber den Schaden allein.  
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12.6  Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis der Vertragsparteien zu-
einander der Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschützte Verfahren oder die Ver-
wendung geschützter Gegenstände angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung 
vorgeschrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen hat.  

 
12.7  Der Auftragnehmer muss das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Er 

hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungs-
schutz in Höhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.  

 
 Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für alle Mitglieder bestehen.  
 
12.8  Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch 

gegen den Auftraggeber auf Vergütung. Der Auftraggeber kann Zahlung vom Nachweis des 
Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhängig machen.  

 
12.9  Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit 

Versicherungsschutz in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht.  
 
 
13.  Korruptionsprävention 
 

13.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Kor-
ruption zu ergreifen. Der Auftragnehmer stellt insbesondere durch organisatorische Maß-
nahmen und Belehrungen seiner Mitarbeiter/ -innen sicher, dass er bzw. seine Mitarbeiter/ -
innen  in den Geschäftsbeziehungen mit dem Auftraggeber keine strafbaren Handlungen be-
gehen, die unter die §§ 298, 299, 333, 334 StGB und §§ 17, 18 UWG fallen, über § 18 UWG 
hinaus die dem Auftragnehmer im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vor-
schriften technischer Art oder kaufmännischer Informationen des Auftragsgebers zu Zwe-
cken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwertet oder an Dritte weitergeben 
werden, Mitarbeiter/ -innen des Auftragsgebers Zuwendungen oder andere Vorteile anbieten 
werden bzw. solche von diesen angenommen werden, Dritte nicht zu vorstehend genannten 
Handlungen anstiften bzw. Beihilfe leisten werden. 

 
13.2 Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrecht ist der Auftraggeber gem. § 314 

BGB berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auf-
tragnehmer oder seine Mitarbeiter/-innen 

 
13.2.1 aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wett-

bewerbsbeschränkung darstellt. 
 
13.2.2. dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit 

der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ih-
nen nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile 
unmittelbar oder mittelbar in Aussicht  stellt, anbietet, verspricht oder gewährt. 

 
13.2.3 gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Hand-

lungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende 
Absprachen bei Ausschreibungen, § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr) § 333 StGB (Vorteilsgewährung) § 334 STGB (Bestechung), § 17 
UWG (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von 
Unterlagen) fallen. 

 
 Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. 13.2.2 oder 13.2.3 vorgenommen 

hat, ist er dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz i.H.v. 15 der Auftrags-
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summe verpflichtet, es sei denn ein Schaden in einer anderen Höhe wird nachgewiesen. 
Dies gilt auch, wenn der Vertrag bereits gekündigt oder erfüllt ist.  

 
 Bei nachgewiesenen Handlungen gem. 13.2.2 oder 13.2.3 ist der Auftragnehmer zur Zah-

lung einer Vertragsstrafe in Höhe von 5 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet. 
 
 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt. 
 
 
 
14 Erfüllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand  

 
14.1  Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen 

dort zu erbringen sind und im Vertrag keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Im 
Übrigen ist der Sitz des Auftraggeber bei Vertragsabschluss Erfüllungsort.  

 
14.2  Soweit die Voraussetzungen gem. § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, ist der 

Gerichtsstand Ratingen.  
 
14.3  Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunächst die fachlich zuständige 

Behörde bzw. die unmittelbar vorgesetzte Behörde des Auftraggebers anrufen.  
 
14.4  Für das Vertragsverhältnis gilt deutsches Recht.  
 
14.5  Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.  
 
 
 
15. Arbeitsgemeinschaft  

 
15.1  Bei einer Arbeitsgemeinschaft übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag 

genannte Mitglied die Federführung. Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem 
Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Ar-
beitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber unwirksam.  

 
15.2  Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemein-

schaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch.  
 
15.3  Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den 

im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Wei-
sung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.  

 
 
 
16.  Umsatzsteuer  

 
 Die Umsatzsteuer ist gemäß Umsatzsteuergesetz  

-  in Abschlagsrechnungen mit dem Zeitpunkt des Entstehens der Steuer,  
-  Teilschluss- und Schlussrechnungen mit dem Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung 

geltende Steuersatz anzusetzen; bei Überschreiben von Vertragsfristen, die der Auf-
tragnehmer zu vertreten hat, gilt der bei Fristablauf maßgebende Steuersatz.  
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17.  Kostenbegriffe  

 
 Die im Zusammenhang mit der Ermittlung der anrechenbaren Kosten verwendeten Begriffe 

sind wie folgt zu verstehen:  
 

a)  Die vorläufige Kostenannahme dient zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der grob 
überschlägigen Ermittlung der Gesamtkosten anhand entsprechender 
Erfahrungswerte.  

b)  Die Kostenschätzung zum Ende der Leistungsphase 2 (Vorplanung) dient zur 
überschlägigen Ermittlung der Gesamtkosten und ist vorläufige Grundlage der 
Finanzierungsüberlegung. Sie ist unter Benutzung von Erfahrungswerten aufzustellen.  

c)  Die Kostenberechnung zum Ende der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) dient zur 
Ermittlung der angenäherten Gesamtkosten und ist Grundlage für die erforderliche 
Finanzierung. Sie ist unter Zugrundelegung der bei der Entwurfsbearbeitung im 
Einzelnen ermittelten Mengen und den zugehörigen Einzelkosten aufzustellen.  

 d)  Die Kostenfeststellung zum Ende der Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) ist der  
  Nachweis der tatsächlich entstandenen  Kosten. Hierzu sind alle nachgewiesenen und  
  durch Abrechnungsbeleg belegten Kosten zu ordnen und zusammenzufassen. 
 
 
18. Schriftform 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Änderungen und Ergänzungen müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. 


